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Die Neuordnung der Ausbildung fiir Vermessungs- und Kultur-
ingenieure und fiir Geomefer an der Eidg. Technischen Hochschule
in Ziirich.
Von F. Beeschlin, Professor, Zollikon.
(SchluB.)
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: - Vorl.  Ub.
Topographisches Zeichnen . . . . . . . . . 3
Optik .

Kartographie . Coe e
Grundbuch- und Vermessungsrecht
Stadtebau

Giiterzusammenlegung
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Quartierplanverfahren i B oW R OE oW & W
Graphische Vervielfialtigung . . . . . . . . 2
Konstruktion geoditischer Instrumente . . . 2
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Die Behérden sahen sich aus folgenden Griinden veranlaf3t,
auf einen frithern Zustand zuriickzukommen, indem bis zum
Jahre 1908 ndmlich eine analoge Regelung bestanden hatte. In
den letzten Jahren waren mehr Vermessungsingenieure aus-
gebildet worden, als fiir Geodidten in der Schweiz Verwendung
bestand. NaturgemidB3 verwies man sie da auf den Geometer-
beruf. Die GroBzahl der Absolventen entschlof3 sich nur unter
dem harten Zwange zu diesem Schritte oder lehnte ihn iiber-
haupt ab. Da in einem so kleinen Lande wie der Schweiz die
Stellen, fiir die wissenschaftlich ausgebildete Geoditen gebraucht
werden (Landestopographie: Sektionen fiir Geodisie und Topo-
graphie; Schweizerische geoditische Kommission und einige
private Stellen), sehr unregelmiBig frei werden, so ist es nétig,
daB die Absolventen sich in einem benachbarten Berufe betiti-
gen kénnen, bis sie eine Stelle in ihrer Spezialrichtung finden.
Anderseits war durch die Ausdehnung des Studiums auf acht
Semester ein groBerer Spielraum entstanden, so dal3 es mdoglich
wurde, einerseits die fiir den Vermessungsingenieur unbedingt
notigen Spezialficher unterzubringen, und anderseits doch in
allgemeiner Bauingenieur-Richtung das Minimum der fiir eine
erfolgreiche Berufsausiibung nétigen Ficher zu bieten. |

Trotz der Kleinheit der Verhidltnisse war es nicht an-
gezeigt, an unserer hochsten technischen Lehranstalt auf die
Ausbildung von wissenschaftlich gebildeten Geoditen zu ver-
zichten. Ich personlich halte zwar vom rein theoretischen Stand-
punkt aus die frithere Regelung der Ausbildung der Vermessungs-
ingenieure fiir besser. Aber nach den inzwischen gemachten Erfah-
rungen war es nétig, zu einem Kompromisse die Hand zu bieten.
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Wie schon erwidhnt, wurde zur Ausbildung der Kulturin-
genieure und Geometer eine eigene neue Abteilung VII B, fiir
Kulturingenieure und Grundbuchgeometer (Dauer sieben Se-
mester), gebildet mit zwei Unterabteilungen: @) Kulturingenieure,
b) Grundbuchgeometer.

Wir geben im folgenden die Normalstudienpline beider
Unterabteilungen.

Normal-Studienplan fiir Kulturingenieure.
Studiendauer: 7 Semester.

1. Semester (Winter).

Hohere Mathematik I 6 1 2
Darstellende Geometrie I . . 4 1 4
Planzeichnen i ow w — — 4
Allgemeine Geologie . . . + 1 —
Technisches Rechnen mit Uebungen 2 - —
Landwirtschaftliche Betriebslehre I ... 3 1 —
Total: 33 = 19 4 10
2. Semester (Sommer).
Hohere Mathematik II . 6 1 2
Darstellende Geometrie 11 2 — 3
Vermessungskunde I . 2 — 3
Petrographie . 3 1 —
Experimentalphysik I 1 1 —
Geologie der Schweiz . . . e e e e e 20— —
Landwirtschaftliche Betrlebslehre II A 1 —
Total: 33 = 21 4 8
3. Semester (Winter).
Experimentalphysik II ! 1 —
Mechanik mit Rep. 5 3 4 — 2
Erd- und StraBenbau mit Rep 4 — 2
Vermessungskunde 11 > — —
Baumaterialienkunde 1 . . . 2 1 —
Bodenkunde und Botanik I . 4 —

Makroskopisches Gesteinsbestimmen . .. . . . . — —
Total: 30 = 23 &
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4. Semester (Sommer).

Vermessungskunde II —
Baukonstruktionslehre II ; 3
- Praktische Hydraulik und Hydrographle 3

Briickenbau mit Rep. . . . . . . . . .
Bodenkunde und Botanik II. . . . . . 4
Grundziige der Landwirtschaft 2

Am Schlusse des Semesters: Vermessungskurs zwei Wochen

Total: 33 = 16 — 17

5. Semester (Winter).

|
IAwlc.ooc

Baukonstruktionslehre II . . . . . . . 3 — 3
Grundbau 2 — 2
Topographisches Ze1chnen ¥ w3 — — 2
Ausgleichungsrechnung und Landesvermessung .- 4 — 2
Kulturtechnik I mit Wehrbau . . . . . . . .. 4 — 2
Beackerung und Diingung . . . . . . . . . . 3 —.—
Alpwirtschaft . . . . . . o -8 8 1 — —
Meteorologie und Klimatologie . . . . . . . . 2 — —
Nationalokonomie . . . . . . . . . . e .. 3 — -
Total: 33 =22 — 11
6. Semester (Sommer)

FluBbau : 2 — 3
Sachenrecht . . . . . . . - N
Kulturtechnik IT . . . . . . . . . .. R
Kulturtechnische Exkursionen ; — — 8
FOfterhall o « w o« v 6 w8 s ¢ 8 i@ w 3 2 — —
Kreditwesen . Coe o ot % o3 1 — —
Taxation von Gebduden und Grundstucken : 1 — —

|

Katasterwesen I . . . . . i 8 E.F @
Am Schlusse des Semesters: Vermessungskurs vier Wochen

Total: 30 = 15 — 15
7. Semester (Winter).

Kulturtechnik IIT .
Wasserversorgung und Kanalisation
Personen- und Sachenrecht .
Haftpflicht und Versicherung .
Grundbuch- und Vermessungsrecht
Geoditische Diplomarbeit
Kulturtechnische Diplomarbeit

NS
|
1

|
|

Total: 20 =14 — 6
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Normal-Studienplan fiir Grundbuchgeometer. °

1. Semester (Winter).
Hohere Mathematik
Mathematische Uebungen I .
Darstellende Geometrie . . .
Bodenkunde und Botanik I .
Meteorologie und Klimatologie
‘Technisches Rechnen mit Uebungen . . .
Planzeichnen s 5 3k o5&

Total 33

2. Semester (Sommer).
Hohere Mathematik IT .
Mathematische Uebungen II ;
Anwendungen der darstellenden Geometrie
Vermessungskunde I . . . .
Bodenkunde und Botanik II
Katasterzeichnen I

3. Semester (Winter).
Vermessungskunde 1I

Ausgleichungsrechnung und Landesvermessung .

Mechanik . .

Erd- und StraBenbau

Kulturtechnik I .

Optik . . . ..

Graphische Verv1elfa1t1gung

Katasterzeichnen II S W oE W B b
Total: 34

4. Semester (Sommer).

Vermessungsiibungen II

Kulturtechnik IT . s % B

Grundziige geographischer Ortsbestlmmung

Katasterwesen I .

Verkehrsrecht I

Briicken- und Wasserbau . g5

Konstruieren geoditischer Instrumente . .

Grundziige der Landwirtschaft

Stadtebau b &

14-tigige Vermessungsubung

Total: 33

| oo e |

Total: 33
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" Nach dem vierten Semester wird ein obligatorisches Jahr
Praxis eingeschaltet, das den Geometerkandidaten an ihre durch
Artikel 28b des ,,Reglementes iiber die Erteilung des Eidgendéssi-
schen Patentes fiir Grundbuchgeometer vom 30. Dezember 1919
vorgeschriebene Praxiszeit angerechnet wird.

7. Semester (Winter ).

Hohere Geodisie e w m w
Kataster und Nachfithrungswesen 11
Kulturtechnik III
Verkehrsrecht II . .
Vermessungsrecht -
Technisches Recht . . . .
Nationalokonomie . S sy
Landwirtschaftliche Betriebslehre I .
Alpwirtschaft
Geoditisches Praktikum w Jt i e A
Topographisches Zeichnen . . . . . . . . . . — —
Total: 33 =23 — 10
- An der Eidgenossischen Technischen Hochschule finden
fir Grundbuchgeometer keine Examen statt. Die Kandidaten
haben ihre Priifungen vor der Eidgendssischen Geometer-Prii-
fungskommission abzulegen. Es wird darauf aufmerksam ge-
macht, da3 der erste Teil der theoretischen Priifung, bestehend
aus den vier Fichern: Hohere Mathematik, Analytische Geome-
trie, Darstellende Geometrie und Optik, fiir sich abgelegt wer-
den kann, was den Geometerkandidaten empfohlen wird.*

— 00 WO 1O W A DD W
|
I

|

J

|
to 1o |

Die Griinde, welche die Behorden veranlaB8ten, zuf Ausbil-
dung der Kulturingenieure und Grundbuchgeometer eine eigene
Abteilung zu errichten, in Anlehnung an einen frithern Zustand
(bis 1908) sind kurz folgende:

1. Da der Normalstudienplan der Zivilingenieure auf acht
Semester erh6ht worden war, nach allgemeinem Urteil aber sie-
ben Semester zur Ausbildung der Kulturingenieure geniigen,
so war eine Abtrennung der Kulturingenieure schon aus for-
malen Griinden gegeben.

2. Aus Kulturingenieurkreisen war dahin gewirkt worden,
daB die Ausbildung der Kulturingenieure mehr als bis anhin in
landwirtschaftlicher Richtung sich bewegen sollte, welchem
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Postulat leichter im Rahmen einer eigenen Abteilung zu ent-
sprechen war.

3. Da die Grundbuchgeometer nach dem Priifungsreglement
vom 30. Dezember 1919 nicht nur wie bis anhin in Giiterzusam-
menlegung, sondern auch in kulturtechnischem Wasserbau aus-
gebildet werden muflten, so war es nach der Ansicht der Abtei-
lungskonferenzen der Ingenieurschule und der landwirtschaft-
lichen Schule das Verniinftigste, diese beiden Berufe im Rahmen
derselben Abteilung auszubilden, wie das ja auch im Auslande
schon lingst geschieht.

- Der Schweizerische Schulrat pflichtete den Erwigungen der
antragstellenden Abteilungen zu.

Wie bis anhin wurde die Ausbildung der Kulturingenieure
auf sieben Semester verteilt. Gegeniiber dem bisherigen Normal-
studienplan wurde aber die Zivilingenieur-Ausbildung wesent-
lich vereinfacht. Nur im Wasserbau héren die Kulturingenieure
noch mit den Zivilingenieuren zusammen. In Erd- und StraBen-
bau, wie in Briickenbau, gehen sie ihre eigenen Wege. Sie horen
diese Ficher zusammen mit den Forstwirten. In vermessungs-
technischer Beziehung wird die Ausbildung der Kulturingenieure
weiter gefiihrt als fiir die Bauingenieure, indem sie noch Aus-
gleichungsrechnung und Landesvermessung, Katasterwesen I
und Grundbuch- und Vermessungsrecht héren. AufBlerdem fol-
gen sie nach dem sechsten Semester einem vierwochentlichen
Vermessungskurs. Die Ausarbeitung der beziiglichen Aufnah-
men bildet die geoditische Diplomarbeit, die mit einfachem
Gewicht in der Diplomprifung mitzdhlt, wihrend die kultur-
technische Diplomarbeit dreifaches Gewicht hat.

Zu dem Normalstudienplan fiir Grundbuchgeometer ist zu
bemerken, daB er sich eng an die Priiffungsvorschriften fiir Grund-
buchgeometerkandidaten anschmiegt. Es wurde Wert darauf
gelegt, daB3 die Absolventen der Geometerschule eine abgerundete
kulturtechnische Ausbildung erhalten, damit dem Postulate des.
Justiz- und Polizeidepartements entsprochen werde, wonach die
Geometer befdhigt sein sollen, einfachere kulturtechnische Ar-
beiten selbstindig ausfithren zu konnen. GemiB der weiter-
gehenden Ausbildung der Kulturingenieure sollen diesen alle
groBern kulturtechnischen Arbeiten vorbehalten bleiben. Wir
sind tiberzeugt, daB3 nach einer gewissen Uebergangsperiode, in
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der sich wohl noch hie und da Kompetenzkonflikte einstellen
werden, diese Ausscheidung sich leicht ergeben wird, so daf3
dann die latente Spannung zwischen den Kulturingenieuren
und den Grundbuchgeometern verschwinden wird, im Interesse
beider Berufsarten und des Landes. |

Um das enge Zusammenarbeiten des Geometers mit dem
Landwirt in der Praxis zu ermdoglichen, wurden so weit als mog-
lich allgemein orientierende landwirtschaftliche Vorlesungen auf-
genommen. Damit wird es dem Geometer moglich werden, sich
das Zutrauen der Landwirte zu erwerben, um sie so von der
Notwendigkeit der Giiterzusammenlegungen zu iiberzeugen.

Wir weisen hier noch auf das zwischen dem vierten und
finften Studiensemester eingeschaltete obligatorische Praxisjahr
hin. Dasselbe wird die Horer des fiinften Studiensemesters be-
fihigen, den Vorlesungen wesentlich leichter zu folgen, da sie
den notigen Kontakt mit der Praxis gewonnen haben werden.
Anderseits aber sind die Praktikanten durch die vier ersten Se-
mester ihres Studiums so weit vorbereitet, daf3 sie eine erfolg-
reiche Praxis absolvieren kénnen. Nach absolvierten Studien
folgt dann noch ein zweites Praxisjahr.

Von besondern Priifungen fiir Geometer an der Technischen
Hochschule wurde deshalb abgesehen, um die Einheitlichkeit im
schweizerischen Geometerpriifungswesen nicht anzutasten.

Gegeniiber der bisherigen Regelung der Geometerausbil-
dung an der Eidgendssischen Technischen Hochschule bedeutet
die neue Ordnung insofern einen groBen Fortschritt, als nunmehr
die Geometerausbildung in Programm und Stundenplan der
Hochschule offiziell aufgefithrt wird und damit die Interessen-
ten aus den amtlichen Akten iiber die-Ausbildungsgelegenheit
orientiert werden. Durch die Auffiihrung im Stundenplan wer-
den auch die Kollisionen, die sich nach dem bisherigen System
oft ergeben haben, von selbst verschwinden. Durch die Anglie-
derung an die kleine Abteilung VII B ist auch Gewihr geboten,
daB die Interessen der Geometer in Zukunft an der Hochschule
richtig vertreten werden.

Wir sind der Ueberzeugung, daB3 die neue Regelung der
Ausbildung der hier besprochenen Berufsgruppen eine gliick-
liche Lésung darstellt, welche den besondern Verhiltnissen
unseres Landes gerecht wird, und wir hoffen, daB3 sie damit zur
Forderung des Wohles der Schweiz mit beitragen werde.



	Die Neuordnung der Ausbildung für Vermessungs- und Kulturingenieure und für Geometer der Eidg. Technischen Hochschule in Zürich [Schluss]

